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 Veröffentlicht am 13.09.1960

Norm

AußStrG §126 B

Rechtssatz

Wurde ein schriftliches Testament vom Erblasser später schriftlich widerrufen, dann ist dem Erbansprecher, der die

Erbserklärung auf Grund des Testamentes abgibt und gleichzeitig ohne nähere Begründung die Echtheit des Widerrufs

bestreitet, gegenüber dem gesetzlichen Erben die Klägerrolle zuzuteilen.
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